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Thüringer Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (ThürVVHG)
Vom 7. Oktober 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient der Feststellung und Festlegung von 
Landesmitteln für vorbeugende Hochwasserschutzmaß-
nahmen in den Jahren 2018 bis 2021, die zur Realisie-
rung und Umsetzung des Landesprogramms Hochwas-
serschutz 2016 bis 2021 erforderlich sind.

§ 2
Landesprogramm Hochwasserschutz

Das für den Hochwasserschutz zuständige Ministerium er-
stellt, beginnend im Jahr 2016, alle sechs Jahre das Lan-
desprogramm Hochwasserschutz. Es ist bei der Planung 
der vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen zu be-
rücksichtigen.

§ 3
Finanzierung

Zur Umsetzung des Landesprogramms Hochwasserschutz 
beabsichtigt das Land für den Hochwasserschutz an Ge-
wässern erster und zweiter Ordnung und die Gewässer-
unterhaltung an Gewässern erster Ordnung Landesmittel 
für die Jahre 2018 bis 2021 in Höhe von insgesamt 91,680 
Millionen Euro einzusetzen. Davon entfallen auf das Jahr 
2018 21,390 Millionen Euro, das Jahr 2019 24 Millionen 
Euro, das Jahr 2020 23,165 Millionen Euro und das Jahr 
2021 23,125 Millionen Euro.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.

Erfurt, den 7. Oktober 2016
Der Präsident des Landtags

Carius
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Thüringer Gesetz zur direkten Demokratie auf kommunaler Ebene
Vom 7. Oktober 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Gesetz über das Verfahren

bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid (ThürEBBG)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Stimmrecht
§ 3 Vertrauensperson, Öffentlichkeit der Sitzung des 

Gemeinderats und Chancengleichheit
§ 4 Beratungspfl icht
§ 5 Datenschutz
§ 6 Gestaltung, Einreichung und Prüfung der Unter-

schriftslisten

Zweiter Abschnitt
Einwohnerantrag

§ 7 Gegenstand, Voraussetzungen und Verfahren 
des Einwohnerantrags

§ 8 Behandlung im Gemeinderat
§ 9 Einwohneranträge in Ortsteilen und Ortschaften
§ 10 Einwohneranträge in Landkreisen

Dritter Abschnitt
Bürgerbegehren

§ 11 Gegenstand des Bürgerbegehrens
§ 12 Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens und 

Entscheidung
§ 13 Bekanntmachung des Bürgerbegehrens und der 

Sammlungsfrist
§ 14 Unterstützung und Zustandekommen des Bür-

gerbegehrens
§ 15 Sperrwirkung und Behandlung im Gemeinderat
§ 16 Bürgerbegehren in Ortsteilen und Ortschaften
§ 17 Bürgerbegehren in Landkreisen

Vierter Abschnitt
Bürgerentscheid

§ 18 Gegenstand und Voraussetzungen des Bürger-
entscheids

§ 19 Termin und Bekanntmachung des Bürgerent-
scheids sowie Information

§ 20 Abstimmung
§ 21 Anwendung des Kommunalwahlrechts und des 

Landeswahlrechts
§ 22 Ermittlung und Feststellung des Abstimmungs-

ergebnisses
§ 23 Ergebnis und Wirkungen des Bürgerentscheids
§ 24 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses
§ 25 Bürgerentscheid in Ortsteilen und Ortschaften
§ 26 Bürgerentscheid in Landkreisen

Fünfter Abschnitt
Kosten und Schlussbestimmungen

§ 27 Kosten
§ 28 Gebührenbefreiung
§ 29 Fristen und Termine
§ 30 Elektronische Kommunikation
§ 31 Rechtsverordnungsermächtigung
§ 32 Gleichstellungsbestimmung

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der 
Gemeinde haben die Bürger das Recht, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide sowie Einwohner das Recht, Ein-
wohneranträge zu stellen.

(2) Unzulässig sind Einwohneranträge, die
1. Aufgaben, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister ob-

liegen, zum Inhalt haben oder
2. ein gesetzwidriges Ziel verfolgen.

(3) Unzulässig sind Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
de, die
1. ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder
2. Aufgaben, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister ob-

liegen,
3. den Erlass oder die Änderung der Geschäftsordnung 

des Gemeinderats,
4. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung im 

Ganzen sowie über Nachtragshaushaltssatzungen,
5. die Beschlussfassung über den Finanzplan,
6. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahres-

abschlüsse der Eigenbetriebe sowie die Beschlussfas-
sung über die Entlastung,

7. die Festsetzung von Abgaben und privatrechtlichen 
Entgelten der Gemeinde oder solcher Unternehmen, 
an denen die Gemeinde beteiligt ist,

zum Inhalt haben. Satz 1 Nr. 7 gilt nicht, wenn Inhalt der 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide die Höhe von Ab-
gaben oder privatrechtlichen Entgelten ist, soweit dabei 
das Kostendeckungsprinzip beachtet wird.

(4) Zulässig sind Einwohneranträge, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide, mit denen die Vertreter der Gemeinde 
in Zweckverbänden zu einem Handeln oder Unterlassen 
in der Verbandsversammlung aufgefordert werden.

§ 2
Stimmrecht

(1) Stimmberechtigt ist jeder Bürger, der am Tag der Un-
terzeichnung des Einwohnerantrags, Bürgerbegehrens 
oder am Tag des Bürgerentscheids das Wahlrecht nach 
den §§ 1 und 2 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes 
(ThürKWG) besitzt.
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(2) Stimmberechtigt bei Einwohneranträgen sind außerdem 
Einwohner, die am Tage der Unterzeichnung des Antrags 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Auf-
enthalt und das 14. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Jeder Stimmberechtigte darf bei demselben Einwohner-
antrag, Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid sein Stimm-
recht nur einmal ausüben.

(4) Die Zahl der Stimmberechtigten richtet sich nach der vor 
der letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl der Bür-
ger, bei Einwohneranträgen nach der Zahl der Einwohner.

§ 3
Vertrauensperson, Öffentlichkeit der Sitzung
des Gemeinderats und Chancengleichheit

(1) In dem Einwohnerantrag und in dem Antrag auf Zulas-
sung eines Bürgerbegehrens sind als Vertreter der Antrag-
steller eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson sowie ihre Wohnanschriften zu benennen.

(2) Die Vertrauensperson und in deren Vertretung die 
stellvertretende Vertrauensperson sind berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen in den Verfahren zum Einwohner-
antrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid abzugeben 
und berechtigt und verpfl ichtet, solche Erklärungen ent-
gegenzunehmen.

(3) Die Vertrauensperson und in deren Vertretung die stell-
vertretende Vertrauensperson haben ein Anwesenheits- 
und Rederecht in den Sitzungen des Gemeinderates und 
dessen Ausschüssen, in denen der Einwohnerantrag oder 
das Bürgerbegehren beraten wird. Alle Beratungen von 
Einwohneranträgen und Bürgerbegehren in den Sitzungen 
des Gemeinderates und der Ausschüsse sind öffentlich.

(4) Die im Gemeinderat und von den Antragstellern vertre-
tenen Auffassungen zum Gegenstand des Bürgerbegeh-
rens dürfen in Veröffentlichungen und Veranstaltungen der 
Gemeinde nur in gleichem Umfang dargestellt werden. Zur 
Information der Bürger vor einem Bürgerentscheid werden 
von der Gemeinde den Beteiligten die gleichen Möglich-
keiten wie bei Gemeinderatswahlen eröffnet.

§ 4 
Beratungspfl icht

Die Rechtsaufsichtsbehörde der Landkreise und kreis-
freien Städte berät als zentrale Stelle die nach § 2 Abs. 2 
stimmberechtigten Einwohner der Gemeinden, Landkrei-
se und kreisfreien Städte kostenfrei über die formalen Vo-
raussetzungen eines geplanten Einwohnerantrags und die 
nach § 2 Abs. 1 stimmberechtigten Bürger der Gemeinden, 
Landkreise und kreisfreien Städte kostenfrei über die for-
malen Voraussetzungen eines geplanten Bürgerbegeh-
rens, wenn dies schriftlich beantragt wird.

§ 5
Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage die-
ses Gesetzes erhoben werden, dürfen nur für die Durchfüh-

rung des jeweiligen Einwohnerantrags, Bürgerbegehrens 
oder Bürgerentscheids verarbeitet und genutzt werden. 
Werden sie für das Verfahren nicht mehr benötigt, sind sie 
unverzüglich zu vernichten.

(2) Wer entgegen Absatz 1 personenbezogene Daten ver-
arbeitet oder nutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 6
Gestaltung, Einreichung und Prüfung

der Unterschriftslisten

(1) Jede Unterschriftsleistung für einen Einwohnerantrag 
und für ein Bürgerbegehren erfolgt auf Unterschriftslisten. 
Bei einem Einwohnerantrag müssen der Inhalt des An-
trags, bei einem Bürgerbegehren der Wortlaut und die Be-
gründung des begehrten Anliegens auf der Unterschrifts-
liste vollständig enthalten sein. Ein Bürgerbegehren muss 
so formuliert sein, dass es bei einer Abstimmung mit "Ja" 
oder "Nein" beantwortet werden kann. Bei einem fi nanz-
wirksamen Bürgerbegehren soll ein Vorschlag für die De-
ckung der Kosten der verlangten Maßnahmen enthalten 
sein. Bei einem Bürgerbegehren über die Höhe von Ab-
gaben oder privatrechtlichen Entgelten der Gemeinde (§ 1 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 und Abs. 3 Satz 2) muss das Bürger-
begehren einen Vorschlag für die Deckung der Kosten der 
verlangten Maßnahmen enthalten.

(2) Jede Unterschriftsliste hat die Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson sowie den Hinweis zu enthalten, dass die erho-
benen personenbezogenen Daten nur zur Durchführung 
des jeweiligen Einwohnerantrags oder Bürgerbegehrens 
verarbeitet und genutzt werden dürfen und unverzüglich 
vernichtet werden, wenn sie für das Verfahren nicht mehr 
benötigt werden. Sofern eine unterschriftswillige Person 
den Einwohnerantrag oder das Bürgerbegehren aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht auf der Unterschriftsliste 
unterstützen möchte, ist ihr eine gesonderte Unterschrifts-
liste auszuhändigen, auf der nur sie ihre personenbezoge-
nen Daten und ihre Unterschrift einträgt.

(3) Die Unterschriftsleistung für das Bürgerbegehren muss 
innerhalb der gesetzlich festgelegten Sammlungsfrist er-
folgen.

(4) Die Unterschriftsleistung muss persönlich und hand-
schriftlich erfolgen. Auf der Unterschriftsliste sind Vor- und 
Familienname, Geburtsdatum, bei mehreren Wohnungen 
die Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeichners so-
wie das Datum der Unterschrift handschriftlich und deut-
lich lesbar einzutragen. Nach der Unterschriftsleistung dür-
fen von Dritten keine handschriftlichen Eintragungen mehr 
vorgenommen werden.

(5) Die Unterschriftslisten sind mit der erforderlichen An-
zahl der Unterschriften durch die Vertrauensperson beim 
Bürgermeister einzureichen. Die Gemeinde bestätigt das 
Stimmrecht der Unterzeichner unverzüglich und unentgelt-
lich. Im Falle mehrfacher Unterzeichnung wird das Stimm-
recht nur einmal bestätigt. Die Eintragung ist auch gültig, 
wenn trotz einer nach Absatz 4 Satz 2 fehlenden Angabe 
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die Identität des Unterschriftsleistenden eindeutig feststell-
bar ist. Der Bürgermeister stellt die Gesamtzahl der gül-
tigen und ungültigen Stimmen in der Gemeinde fest. Der 
Bürgermeister informiert die Vertrauensperson unverzüg-
lich über das festgestellte Ergebnis.

(6) Die Beschaffung und Bereitstellung der Unterschrifts-
listen für den Einwohnerantrag und das Bürgerbegehren 
obliegt den Antragstellern.

Zweiter Abschnitt
Einwohnerantrag

§ 7
Gegenstand, Voraussetzungen und Verfahren

des Einwohnerantrags

(1) Die Einwohner können beantragen, dass der Gemein-
derat über eine gemeindliche Angelegenheit, für deren 
Entscheidung er zuständig ist, berät und entscheidet (Ein-
wohnerantrag).

(2) Der Einwohnerantrag ist schriftlich an die Gemeinde zu 
richten. Die Zulässigkeit des Einwohnerantrags setzt vor-
aus, dass er von mindestens einem vom Hundert der nach 
§ 2 Abs. 2 stimmberechtigten Einwohner, höchstens aber 
von 300 der stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde 
unterzeichnet sein muss.

(3) Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags entschei-
det der Gemeinderat. Die Zulässigkeit des Einwohneran-
trags ist festzustellen, wenn er die Voraussetzungen der 
§§ 1, 6 und 7 Abs. 1 und 2 erfüllt.

(4) Die Entscheidung des Gemeinderats ist der Vertrau-
ensperson des Einwohnerantrags zuzustellen. Gegen die 
Entscheidung des Gemeinderats kann die Vertrauensper-
son binnen eines Monats Klage beim zuständigen Verwal-
tungsgericht erheben. Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) fi ndet nicht statt.

§ 8
Behandlung im Gemeinderat

Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat der Gemeinde-
rat innerhalb von zwei Monaten nach Eingang über die be-
antragte Angelegenheit zu beraten und zu entscheiden.

§ 9
Einwohneranträge in Ortsteilen und Ortschaften

(1) In Gemeinden, in denen Ortsteilräte, und in Landge-
meinden, in denen Ortschaftsräte gewählt worden sind, 
kann ein Einwohnerantrag auch an den Ortsteilrat oder 
den Ortschaftsrat gerichtet werden, wenn es sich um eine 
Angelegenheit des Ortsteils oder eine Angelegenheit der 
Ortschaft handelt (Einwohnerantrag in Ortsteilen und Ort-
schaften).

(2) Die §§ 7 und 8 gelten mit der Maßgabe, dass
1. antrags- und unterzeichnungsberechtigt ist, wer in dem 

Ortsteil oder der Ortschaft wohnt,

2. die Berechnung der erforderlichen Unterschriften sich 
nach der Zahl der in dem Ortsteil oder in der Ortschaft 
wohnenden Einwohner richtet.

§ 10
Einwohneranträge in Landkreisen

(1) Einwohner eines Landkreises können beantragen, 
dass der Kreistag über Kreisangelegenheiten, für deren 
Entscheidung er zuständig ist, berät und entscheidet (Ein-
wohnerantrag in Landkreisen).

(2) Der Einwohnerantrag in Landkreisen ist schriftlich an 
den Landkreis zu richten. Die Zulässigkeit des Einwoh-
nerantrags in Landkreisen setzt voraus, dass er von min-
destens einem vom Hundert der nach § 2 Abs. 2 stimm-
berechtigten Einwohner, höchstens aber von 1.000 der 
stimmberechtigten Einwohner des Landkreises unterzeich-
net sein muss.

(3) Die §§ 7 und 8 gelten mit der Maßgabe, dass
1. antrags- und unterzeichnungsberechtigt ist, wer in dem 

Landkreis wohnt,
2. die Berechnung der erforderlichen Unterschriften sich 

nach der Zahl der in dem Landkreis wohnenden Ein-
wohner richtet.

Dritter Abschnitt
Bürgerbegehren

§ 11
Gegenstand des Bürgerbegehrens

(1) Die Bürger können über eine Angelegenheit des eige-
nen Wirkungskreises der Gemeinde einen Bürgerentscheid 
beantragen (Bürgerbegehren).

(2) Das Verfahren zur Abwahl des Bürgermeisters nach 
§ 28 Abs. 6 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) kann 
auch durch ein Bürgerbegehren eingeleitet werden.

§ 12
Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens 

und Entscheidung

(1) Die Zulassung eines Bürgerbegehrens ist schriftlich bei 
der Gemeindeverwaltung zu beantragen.

(2) Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Be-
schluss des Gemeinderats oder eines Ausschusses des 
Gemeinderats, muss der Antrag innerhalb von vier Wo-
chen nach der Bekanntmachung des Beschlusses nach 
§ 40 Abs. 2 ThürKO eingereicht werden.

(3) Die Gemeindeverwaltung entscheidet innerhalb von vier 
Wochen über die Zulässigkeit des Antrags. In Gemeinden 
ohne eigene Verwaltung entscheidet die Verwaltungsge-
meinschaft über die Zulässigkeit des Antrags.

(4) Die Zulässigkeit des Antrags ist festzustellen, wenn
1. er die Voraussetzungen der §§ 1, 6, 11 und 12 Abs. 1 

erfüllt und
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2. der Gemeinderat nicht innerhalb des letzten Jahres 
vor Eingang des Bürgerbegehrens mit einem zulässi-
gen Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid des sach-
lich gleichen Inhalts befasst war.

(5) Die Entscheidung der Gemeindeverwaltung ist der Ver-
trauensperson des Bürgerbegehrens zuzustellen. Gegen 
die Entscheidung der Gemeindeverwaltung kann die Ver-
trauensperson Klage bei dem zuständigen Verwaltungsge-
richt erheben. Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 VwGO 
fi ndet nicht statt.

§ 13
Bekanntmachung des Bürgerbegehrens

und der Sammlungsfrist

(1) Die Gemeindeverwaltung macht den zulässigen An-
trag des Bürgerbegehrens mit dem vollständigen Wort-
laut rechtzeitig vor Beginn der Sammlungsfrist ortsüblich 
bekannt und setzt den Beginn der Sammlungsfrist im Ein-
vernehmen mit der Vertrauensperson fest.

(2) Die Sammlungsfrist beträgt vier Monate. Sie beginnt  
spätestens acht Wochen nach der Bekanntmachung.

§ 14
Unterstützung und Zustandekommen

des Bürgerbegehrens

(1) Die Unterschriftsleistung zugunsten des Bürgerbegeh-
rens erfolgt innerhalb von vier Monaten durch Eintragung 
in Unterschriftslisten.

(2) Ein Bürgerbegehren ist zu Stande gekommen, wenn 
mindestens sieben vom Hundert der stimmberechtigten 
Bürger, höchstens aber 7.000 der stimmberechtigten Bür-
ger, unterschrieben haben.

(3) Ein Bürgerbegehren zur Abwahl des Bürgermeisters 
(§ 11 Abs. 2) ist zustande gekommen, wenn mindestens 
35 vom Hundert der stimmberechtigten Bürger unterschrie-
ben haben. Ein Bürgerbegehren und ein nachfolgender 
Bürgerentscheid zur Abwahl des Bürgermeisters richten 
sich im Übrigen nach den Vorschriften dieses Gesetzes. 
Für den Bürgerentscheid zur Abwahl des Bürgermeisters 
gilt das in § 28 Abs. 6 ThürKO festgeschriebene Quorum 
von 30 vom Hundert.

(4) Nach Bestätigung der Stimmberechtigung legt der Bür-
germeister dem Gemeinderat das Bürgerbegehren unver-
züglich zur Entscheidung über das Zustandekommen des 
Bürgerbegehrens vor. Der Gemeinderat entscheidet hie-
rüber innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Un-
terschriftslisten mit dem vom Bürgermeister ermittelten Er-
gebnis. Der Gemeinderat ist dabei an die Beurteilung der 
Gültigkeit der Eintragungen nicht gebunden.

(5) Die Entscheidung des Gemeinderats nach Absatz 4 ist 
der Vertrauensperson unverzüglich zuzustellen.

(6) Gegen die Entscheidung des Gemeinderats, dass das 
Bürgerbegehren nicht zu Stande gekommen ist, kann die 
Vertrauensperson binnen eines Monats vor dem zustän-

digen Verwaltungsgericht Klage erheben. Das Vorverfah-
ren nach § 68 Abs. 1 VwGO fi ndet nicht statt.

§ 15
Sperrwirkung und Behandlung im Gemeinderat

(1) Ist das Zustandekommen des Bürgerbegehrens festge-
stellt, so darf bis zur Durchführung des Bürgerentscheids 
eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung 
durch die Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit 
dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr be-
gonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben 
rechtliche Verpfl ichtungen der Gemeinde hierzu bestan-
den. § 30 Satz 1 ThürKO gilt entsprechend.

(2) Der Gemeinderat hat das Bürgerbegehren innerhalb 
von drei Monaten nach der Feststellung des Zustande-
kommens abschließend zu behandeln.

§ 16
Bürgerbegehren in Ortsteilen und Ortschaften

(1) In Gemeinden, in denen Ortsteilräte, und in Landge-
meinden, in denen Ortschaftsräte gewählt worden sind, 
können die Bürger über eine Angelegenheit des Orts-
teils oder eine Angelegenheit der Ortschaft einen Bürger-
entscheid beantragen (Bürgerbegehren in Ortsteilen und 
Ortschaften).

(2) Die §§ 11 bis 15 gelten mit der Maßgabe, dass
1. antrags- und unterzeichnungsberechtigt ist, wer in dem 

Ortsteil oder der Ortschaft wohnt,
2. die Berechnung der erforderlichen Unterschriften sich 

nach der Zahl der in dem Ortsteil oder der Ortschaft 
wohnenden Bürger richtet.

§ 17
Bürgerbegehren in Landkreisen

(1) Die Bürger eines Landkreises können über eine Ange-
legenheit, für die der Landkreis zuständig ist, einen Bürger-
entscheid beantragen (Bürgerbegehren in Landkreisen).

(2) Die §§ 11 bis 15 gelten mit der Maßgabe, dass 
1. antrags- und unterzeichnungsberechtigt ist, wer in dem 

Landkreis wohnt,
2. die Berechnung der erforderlichen Unterschriften sich 

nach der Zahl der in dem Landkreis wohnenden Bür-
ger richtet.

(3) Ein Bürgerbegehren in Landkreisen ist zu Stande ge-
kommen, wenn mindestens sieben vom Hundert der 
stimmberechtigten Bürger, höchstens aber 10.000 der 
stimmberechtigten Bürger, innerhalb von vier Monaten un-
terschrieben haben.
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Vierter Abschnitt
Bürgerentscheid

§ 18
Gegenstand und Voraussetzungen

des Bürgerentscheids

(1) Beim Bürgerentscheid wird das zu Stande gekomme-
ne Bürgerbegehren den Bürgern zur Entscheidung in ge-
heimer Abstimmung vorgelegt.

(2) Der Bürgerentscheid ist innerhalb von drei Monaten 
nach der Feststellung des Zustandekommens des Bürger-
begehrens durchzuführen. Der Gemeinderat kann die Frist 
im Einvernehmen mit der Vertrauensperson verlängern.

(3) Der Gemeinderat kann den Bürgern im Rahmen des 
Bürgerentscheids zusätzlich zum Vorschlag aus der Bür-
gerschaft zum gleichen thematischen Gegenstand einen 
Alternativvorschlag mit zur Abstimmung stellen.

(4) Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat 
die mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahmen be-
schließt. Der Entscheid entfällt auch, wenn der Gemein-
derat das Begehren in einer veränderten Form annimmt, 
die jedoch dem Grundanliegen des Bürgerbegehrens ent-
spricht, und der Gemeinderat auf Antrag der Vertrauens-
person die Erledigung des Bürgerbegehrens feststellt. Für 
einen Beschluss nach Satz 1 und 2 gilt § 23 Abs. 3 ent-
sprechend.

(5) Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder beschließen (Ratsbegehren), dass 
eine für Bürgerbegehren zulässige und in der Zuständig-
keit des Gemeinderates liegende Angelegenheit des eige-
nen gemeindlichen Wirkungskreises den Bürgern zum Bür-
gerentscheid (Ratsreferendum) vorgelegt wird. Ein solches 
Ratsbegehren fi ndet nicht statt, wenn die in § 1 Abs. 3 ge-
nannten Gründe vorliegen. Zu den gemeindlichen Ange-
legenheiten gehören auch solche, deren Erledigung auf 
einen Zweckverband übertragen worden sind. Die Bür-
ger können im Weg eines Bürgerbegehrens, bei dem das 
Antragsverfahren nach § 12 entfällt, einen eigenen Vor-
schlag zum gleichen thematischen Gegenstand (Alterna-
tivvorschlag) mit zur Abstimmung stellen. Ein Alternativ-
vorschlag ist zustande gekommen, wenn ihn mindestens 
dreieinhalb vom Hundert der stimmberechtigten Bürger, 
höchstens aber 3.500 der stimmberechtigten Bürger unter-
schrieben haben. Die Sammlungsfrist beträgt zwei Mona-
te. Die Sammlung muss innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntmachung des Beschlusses des Gemeinderats für 
ein Ratsreferendum beginnen. Der Beginn der Sammlungs-
frist ist der Gemeindeverwaltung anzuzeigen. § 14 Abs. 4 
und 5 gelten entsprechend. Der Tag der Abstimmung für 
das Ratsreferendum kann erst nach der Entscheidung über 
das Zustandekommen des angezeigten Bürgerbegehrens 
festgelegt werden.

(6) Das Ratsreferendum ist frühestens einen Monat, spä-
testens sechs Monate nach dem jeweiligen Gemeinderats-
beschluss durchzuführen.

(7) Finden an einem Tag mehrere Bürgerentscheide zum 
gleichen Thema statt oder steht auch ein Alternativvor-
schlag zur Abstimmung, hat der Gemeinderat eine Stich-
frage für den Fall zu beschließen, dass die gleichzeitig zur 
Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht 
zu vereinbarenden Weise beantwortet werden (Stichent-
scheid). Es gilt dann diejenige Entscheidung, für die sich 
im Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stich-
entscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der 
höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet wor-
den ist.

§ 19
Termin und Bekanntmachung

des Bürgerentscheids sowie Information

(1) Den Tag der Abstimmung legt die Rechtsaufsichtsbe-
hörde im Benehmen mit der Gemeinde und der Vertrau-
ensperson fest. Der Abstimmungstermin muss ein feier-
tagsfreier Sonntag sein und soll mit einem Wahltermin 
zusammengelegt werden, wenn ein Wahltermin in zeitli-
cher Nähe liegt. Als zeitliche Nähe gilt ein Zeitraum von 
längstens drei Monaten vor einem Wahltermin.

(2) Der Inhalt des Bürgerentscheids und weitere Informati-
onen zu seiner Durchführung sind von der Gemeinde un-
verzüglich ortsüblich bekannt zu machen. Die Bekanntma-
chung ist auch am Tag des Bürgerentscheids vor Beginn 
der Abstimmung am oder im Eingang des Abstimmungs-
raums anzubringen.

(3) Die Bekanntmachung hat zu enthalten:
1. den Tag der Abstimmung,
2. den vollständigen Wortlaut des Bürgerbegehrens,
3. den vollständigen Wortlaut des Alternativvorschlages 

für den Fall, dass der Gemeinderat von seinem Recht 
zu einem solchen Vorschlag Gebrauch macht,

4. den Inhalt des Stimmzettels.
Außerdem wird in der Bekanntmachung auf Folgendes 
verwiesen:
a) dass bei der Gemeinde bis zum 16. Tag vor der Ab-

stimmung Beschwerden wegen unterbliebener oder 
unrichtiger Eintragungen in das Bürgerverzeichnis er-
hoben werden können,

b) in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Ab-
stimmungsscheine beantragt werden können,

c) ab wann eine Briefabstimmung möglich ist und was da-
bei zu beachten ist,

d) wie der Stimmzettel zu kennzeichnen ist,
e) dass das Stimmrecht nur einmal und persönlich aus-

geübt werden kann,
f) dass sich strafbar macht, wer unbefugt abstimmt oder 

sonst ein unrichtiges Ergebnis eines Bürgerentscheids 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine sol-
che Tat versucht.

(4) Neben der Bekanntmachung nach Absatz 3 hat die Ge-
meinde spätestens 22 Tage vor dem Tag der Abstimmung 
jedem stimmberechtigten Bürger Informationsmaterial über 
den Bürgerentscheid zukommen zu lassen. Das Informa-
tionsmaterial beinhaltet neben den in Absatz 3 genannten 
Angaben auch jeweils eine Stellungnahme der Antragstel-



 Nr. 9 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 7. November 2016     511

ler zum eigenen Vorschlag und gegebenenfalls zum  Alter-
nativvorschlag des Gemeinderats sowie eine Stellungnah-
me des Gemeinderats zum zur Entscheidung stehenden 
Bürgerbegehren und gegebenenfalls zu seinem Alterna-
tivvorschlag, soweit dies von den betreffenden Stellung-
nahmeberechtigten jeweils gewünscht wird. § 3 Abs. 4 ist 
zu beachten.

§ 20
Abstimmung

(1) Die Gemeinde stellt für jeden Stimmbezirk ein Verzeich-
nis der Stimmberechtigten (Bürgerverzeichnis) auf, das in 
der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor der Abstimmung öffentlich 
ausgelegt wird. Spätestens am 22. Tag vor der Abstimmung 
benachrichtigt die Gemeinde durch schriftliche Mitteilung 
jede im Bürgerverzeichnis eingetragene Person über die 
Eintragung. Die Benachrichtigung ist mit einem Antrags-
vordruck zur Erteilung eines Abstimmungsscheins zu ver-
binden. Im Übrigen gilt § 12 Thüringer Kommunalwahlord-
nung (ThürKWO) entsprechend.

(2) Die im Wege des Bürgerentscheids gestellte und auf 
das Bürgerbegehren und gegebenenfalls den Alternativ-
vorschlag bezogene jeweilige Abstimmungsfrage ist vom 
Antragsteller so zu formulieren, dass sie eindeutig mit "Ja" 
oder "Nein" beantwortet werden kann.

(3) Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Die Vor-
bereitung und Durchführung des Bürgerentscheids ist Auf-
gabe der Abstimmungsorgane. Der Bürgermeister oder 
ein von ihm benannter Vertreter leitet Vorbereitung und 
Durchführung des Bürgerentscheids. Das Abstimmungs-
ergebnis des Bürgerentscheids wird vom Abstimmungs-
ausschuss festgestellt.

(4) Die Stimmberechtigten kennzeichnen durch ein Kreuz 
oder auf andere Weise auf dem Stimmzettel, ob sie die 
vorgelegte Frage mit "Ja" oder "Nein" beantworten wollen. 
Bei verbundenen Bürgerentscheiden hat jeder Stimmbe-
rechtigte für jeden Entscheid eine Stimme. Finden mehrere 
Bürgerentscheide an einem Tag statt (verbundene Bürger-
entscheide), werden gesonderte Stimmzettel verwendet. 
Eine Stimme ist außer in den in § 21 Nr. 5 genannten Fäl-
len auch ungültig, wenn die Abstimmungsfrage bei einem 
Bürgerentscheid, bei dem auch ein Alternativvorschlag des 
Gemeinderats zur Abstimmung steht, in beiden Fällen mit 
einem "Ja" beantwortet wird. 

§ 21
Anwendung des Kommunalwahlrechts

und des Landeswahlrechts

Die Bestimmungen des Thüringer Landeswahlgesetzes 
(ThürLWG) und der Thüringer Landeswahlordnung (ThürL-
WO) sowie des Thüringer Kommunalwahlgesetzes und 
der Thüringer Kommunalwahlordnung fi nden wie folgt ent-
sprechende Anwendung, soweit sich aus diesem Gesetz 
nichts anderes ergibt:
1. hinsichtlich der Stimmbezirke und der Abstimmungs-

vorstände § 5 ThürKWG,
2. für die Ausübung des Stimmrechts § 3 ThürKWG,
3. für das Bürgerverzeichnis §§ 7 bis 11 ThürKWO,

4. für die Erteilung von Abstimmungsscheinen, einge-
schlossen Briefabstimmungsunterlagen, §§ 13 bis 16 
ThürKWO,

5. hinsichtlich der Ungültigkeit von Stimmen §§ 39 und 
§ 40 ThürLWG,

6. hinsichtlich der Stimmabgabe § 33 ThürKWO, soweit in 
§ 20 dieses Gesetzes nichts Abweichendes geregelt ist,

7. für die Ausstattung des Abstimmungsvorstandes, die 
Eröffnung, den Verlauf und das Ende der Abstimmung 
§§ 30 bis 32 und § 35 ThürKWO, soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt,

8. für die Durchführung der Briefabstimmung § 36 Thür-
KWO,

9. für die Feststellung des Abstimmungsergebnisses 
§§ 38 bis 40, 42 bis 48 und 50 ThürKWO, soweit nichts 
anderes bestimmt ist und

10. hinsichtlich des Umgangs mit und der Ausstattung für 
hilfebedürftige Abstimmende § 53 Thüringer Landes-
wahlordnung (ThürLWO).

§ 22
Ermittlung und Feststellung

des Abstimmungsergebnisses

Nach Beendigung der Abstimmungshandlung stellen der 
Abstimmungsvorstand und der Briefabstimmungsvorstand 
das Abstimmungsergebnis für den Stimmbezirk in getrenn-
ter Auszählung fest:
1. die Zahl der Stimmberechtigten,
2. die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen 

Stimmen,
3. die Zahl der Ja- und Nein-Stimmen,
4. das Stimmenergebnis der Stichfrage.

(2) Der Abstimmungsausschuss stellt für die Gemeinde 
das endgültige Abstimmungsergebnis fest. Er ist unabhän-
gig und an Weisungen nicht gebunden. Mitglieder des Ab-
stimmungsausschusses sind der Abstimmungsleiter nach 
§ 20 Abs. 3 als vorsitzendes Mitglied und jeweils ein Bei-
sitzer der im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen. Die Parteien und Wählergruppen entsenden 
ihren Beisitzer durch Benennung; für jeden Beisitzer ist ein 
Stellvertreter zu benennen.

(3) Der Abstimmungsausschuss ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienen Beisitzer beschlussfähig. Er ver-
handelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Ort 
und Zeit sind zuvor rechtzeitig ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-
sitzenden.

§ 23
Ergebnis und Wirkungen des Bürgerentscheids

(1) Ein Antrag ist angenommen, wenn er die Mehrheit der 
gültigen Stimmen auf sich vereinigt, sofern diese Mehrheit 
in Gemeinden mit bis zu
10.000 Bürgern 20 vom Hundert,
50.000 Bürgern 15 vom Hundert und
über 50.000 Bürger zehn vom Hundert
der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit von  
Ja- und Nein-Stimmen gilt der Antrag als abgelehnt. Bei 
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einem Bürgerentscheid, bei dem auch ein Alternativvor-
schlag zur Abstimmung steht, ist der jeweilige Antrag an-
genommen, wenn er die Mehrheit der Stimmen auf sich 
vereinigt und wenn diese Mehrheit mindestens dem nach 
Satz 1 anzuwendenden Quorum entspricht. Stehen an ei-
nem Abstimmungstermin mehrere Bürgerentscheide zur 
Abstimmung, bei denen die Stichfrage nach § 18 Abs. 7 
zur Anwendung kommt, sind für die Erreichung des nach 
§ 23 Abs. 1 notwendigen Quorums die jeweiligen Ja-Stim-
men für die gemeinsam zur Abstimmung stehenden und 
mit der Stichfrage verbundenen Bürgerentscheide zusam-
menzuzählen.

(2) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemein-
deratsbeschlusses.

(3) Zum gleichen Sachverhalt darf bis zum Ablauf von zwei 
Jahren nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid kein in-
haltlich abweichender Gemeinderatsbeschluss gefasst so-
wie kein neues Bürgerbegehren und kein neuer Bürgerent-
scheid durchgeführt werden (Bindungswirkung). Trifft der 
Gemeinderat nach Ablauf der Frist nach Satz 1 eine abwei-
chende Entscheidung zum Ergebnis des Bürgerentscheids, 
ist gegen die Entscheidung des Gemeinderats jederzeit ein 
Bürgerbegehren zulässig. Ein solches Bürgerbegehren ist 
abweichend von § 14 Abs. 2 zustande gekommen, wenn 
dreieinhalb vom Hundert der stimmberechtigten Bürger, 
höchstens aber 3.500 der stimmberechtigten Bürger, un-
terschrieben haben. Alle Rechtsbehelfe und Rechtsmittel 
gegen Gemeinderatsbeschlüsse innerhalb der Zwei-Jah-
res-Frist des Satzes 1 bleiben unberührt. Ein Bürgerbe-
gehren nach den Sätzen 3 und 4 ist auch zulässig, wenn 
der Gemeinderat mit seiner Entscheidung gegen die Bin-
dungswirkung nach Satz 1 verstößt. Die Sätze 1 bis 5 gel-
ten nicht, wenn seit dem Bürgerentscheid eine wesentli-
che Änderung der Sach- oder Rechtslage eingetreten ist.

§ 24
Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses

(1) Das Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheids ist 
ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Ist eine Satzung im Wege des Bürgerentscheids be-
schlossen worden, so ist bei der Bekanntmachung der Sat-
zung auf diese Tatsache hinzuweisen.

§ 25
Bürgerentscheid in Ortsteilen und Ortschaften

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für Bürgerent-
scheide in Ortsteilen einer Gemeinde und in Ortschaften 
von Landgemeinden entsprechend, soweit die nachfolgen-
den Vorschriften nichts anderes bestimmen.

(2) Für die Erfüllung der Quoren ist beim Bürgerentscheid 
1. in einem Ortsteil die Anzahl der in dem jeweiligen Orts-

teil wohnenden Bürger,
2. in einer Ortschaft die Anzahl der in der jeweiligen Ort-

schaft wohnenden Bürger 
zu Grunde zu legen.

(3) Stimmberechtigt bei Abstimmungen in dem Ortsteil so-
wie in der Ortschaft sind alle Bürger, die dort ihren Aufent-
halt haben und nach § 2 für den Bürgerentscheid stimm-
berechtigt sind.

(4) Der Abstimmungsausschuss für Ortsteile und Ortschaf-
ten wird aus Mitgliedern des Ortsteilrates oder des Ort-
schaftsrates gebildet. Bürgerentscheide in Ortsteilen und 
Ortschaften werden von den Abstimmungsorganen der 
Gemeinde nach den für die gemeindliche Ebene gelten-
den Vorschriften durchgeführt.

(5) Der erfolgreiche Bürgerentscheid in einem Ortsteil oder 
einer Ortschaft hat die Wirkung eines Beschlusses des 
Ortsteilrates oder Ortschaftsrates.

(6) Das Ergebnis von Bürgerentscheiden in Ortsteilen und 
Ortschaften wird im örtlichen Mitteilungsblatt der Ortsteil-
verwaltung oder Ortschaftsverwaltung bekannt gemacht. 
Verfügt die Ortsteilverwaltung oder Ortschaftsverwaltung 
nicht über ein eigenes Mitteilungsblatt, wird das Ergebnis 
im Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht.

(7) Bei Bürgerentscheiden in einem Ortsteil oder einer 
Ortschaft kann die Verteilung des Informationsmaterials 
nach § 19 Abs. 4 auf den vom Bürgerentscheid betroffe-
nen Ortsteil oder die vom Bürgerentscheid betroffene Ort-
schaft beschränkt werden und wird durch die Verwaltung 
der Gemeinde erfüllt, es sei denn, die Ortsteilverwaltung 
oder Ortschaftsverwaltung macht die Ausführung in eige-
ner Verantwortung geltend.

§ 26
Bürgerentscheid in Landkreisen

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für Bürgerent-
scheide in Landkreisen entsprechend, soweit die nachfol-
genden Vorschriften nichts anderes bestimmen.

(2) Ein Antrag ist auf Landkreisebene angenommen, wenn 
er unabhängig von der Einwohnerzahl des Landkreises 
die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt, wenn die-
se Mehrheit mindestens zehn vom Hundert der Stimmbe-
rechtigten beträgt.

(3) Die Zahl der Stimmberechtigten im Landkreis entspricht 
der Gesamtzahl der Bürger des Landkreises, die nach § 2 
das Stimmrecht in den Mitgliedsgemeinden haben.

(4) Der Bürgerentscheid auf Landkreisebene wird vom 
Landrat und einem von ihm benannten Stellvertreter gelei-
tet und durchgeführt. Der Abstimmungsausschuss besteht 
auf Landkreisebene aus dem Landrat und den entspre-
chend § 22 Abs. 2 entsandten Mitgliedern des Kreistages.

(5) Der erfolgreiche Bürgerentscheid im Landkreis hat die 
Wirkung eines Beschlusses des Kreistages.

(6) Der Bürgerentscheid und das Ergebnis eines Bürger-
entscheids in einem Landkreis sind ortsüblich, sowohl vom 
Landkreis als auch von den Mitgliedsgemeinden, bekannt 
zu machen.
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(7) Der Landkreis kann Mitgliedsgemeinden mit der Ver-
teilung von Informationsmaterial nach § 19 Abs. 4 beauf-
tragen.

Fünfter Abschnitt
Kosten und Schlussbestimmungen

§ 27
Kosten

(1) Die Kosten für die Beschaffung und Bereitstellung 
der Unterschriftslisten für einen Einwohnerantrag und ein 
Bürgerbegehren und deren Übermittlung an die Gemein-
de oder den Landkreis tragen die Antragsteller. Im Übri-
gen tragen die Gemeinden und Landkreise die notwendi-
gen Kosten für die Durchführung eines Einwohnerantrags, 
Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids. 

(2) Den Antragstellern werden die notwendigen und nach-
gewiesenen Kosten für die Organisation eines zu Stande 
gekommenen Bürgerbegehrens in Gemeinden oder deren 
Ortsteilen mit jeweils mehr als 10.000 Einwohnern und in 
Landkreisen erstattet. Für jeden Stimmberechtigten, der 
ein zu Stande gekommenes Bürgerbegehren durch sei-
ne Unterschrift rechtswirksam unterstützt hat, erhält der 
Antragsteller 0,10 Euro. Dabei werden nur so viele Unter-
schriften berücksichtigt, wie für das Zustandekommen des 
Bürgerbegehrens erforderlich waren. Die Kostenerstattung 
ist innerhalb von sechs Monaten nach der Entscheidung 
des Gemeinderats oder des Kreistags über das Zustande-
kommen des Bürgerbegehrens durch die Vertrauensper-
son bei der betreffenden Gemeinde oder dem Landkreis 
schriftlich zu beantragen.

(3) Dem Antragsteller werden die notwendigen und nach-
gewiesenen Kosten eines angemessenen Abstimmungs-
kampfes bei Bürgerentscheiden in Gemeinden oder deren 
Ortsteilen mit jeweils mehr als 10.000 Einwohnern und in 
Landkreisen erstattet. Für jeden Stimmberechtigten, der bei 
einem erfolgreichen Bürgerentscheid für das Anliegen des 
Antragstellers in gültiger Weise mit "Ja" gestimmt hat, er-
hält der Antragsteller 0,05 Euro. Dabei werden nur so vie-
le Ja-Stimmen berücksichtigt, wie für den Erfolg des Bür-
gerentscheids erforderlich waren. Die Kostenerstattung ist 
innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntmachung 
des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids ge-
mäß § 24 Abs. 1 durch die Vertrauensperson bei der Ge-
meinde oder dem Landkreis schriftlich zu beantragen.

(4) Die bei Bekanntmachungen nach § 26 Abs. 6 den Ge-
meinden entstehenden Kosten werden diesen vom jewei-
ligen für den Bürgerentscheid zuständigen Landkreis er-
stattet. 

(5) Beauftragt ein Landkreis Mitgliedsgebietskörperschaf-
ten mit der Herstellung oder Verteilung von Informations-
material nach § 19 in Verbindung mit § 26 Abs. 7, so hat 
er diesen die entstandenen Kosten zu ersetzen.

§ 28
Gebührenbefreiung

Für Verfahren des Einwohnerantrags, Bürgerbegehrens 
und Bürgerentscheids sowie für die Inanspruchnahme von 
Rechtsbehelfen hierzu werden keine Gebühren erhoben. 

§ 29
Fristen und Termine

Die in den Bestimmungen über Einwohnerantrag, Bürger-
begehren und Bürgerentscheid vorgesehenen Fristen und 
Termine verändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, Sonntag 
oder gesetzlichen Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand ist ausgeschlossen.

§ 30
Elektronische Kommunikation

§ 3 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(ThürVwVfG) über die Möglichkeiten der Übermittlung elek-
tronischer Dokumente und die Zulässigkeit, die angefor-
derte Schriftform durch die elektronische Form zu erset-
zen, fi ndet im Rahmen der Verfahren von Einwohnerantrag, 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid keine Anwendung.

§ 31
Gleichstellungsbestimmung

Status und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gel-
ten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBl S.41), zuletzt geändert  durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 
183), wird wie folgt geändert:

1. § 16 erhält folgende Fassung:

§ 16
Einwohnerantrag

Die Einwohner können beantragen, dass der Gemein-
derat über eine gemeindliche Angelegenheit, für deren 
Entscheidung er zuständig ist, berät und entscheidet 
(Einwohnerantrag). Das Nähere regelt das Thüringer 
Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG).

2. § 17 erhält folgende Fassung:

"§ 17
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde die Durchführung eines 
Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach 
Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird die An-
gelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, 
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sofern der Gemeinderat sich das Anliegen nicht zu ei-
gen macht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
der Gemeinderat  den Bürgern auch eine solche An-
gelegenheit zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferen-
dum). Das Nähere regelt das Thüringer Gesetz über 
das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid (ThürEBBG)."

3. Die §§ 17 a und 17 b werden gestrichen.

4. § 28 Abs. 6 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Im Übrigen gelten für die Abwahl des Bürgermeisters 
die Vorschriften des Thüringer Gesetzes über das Ver-
fahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheid (ThürEBBG)."

5. § 96 a erhält folgende Fassung:

"§ 96 a
Einwohnerantrag, Bürgerbegehren

und Bürgerentscheid

Die §§ 16 und 17 gelten entsprechend für Angelegen-
heiten des Landkreises."

Artikel 3
Übergangsbestimmung, Inkrafttreten

§ 1
Übergangsbestimmung

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufen-
de Verfahren über Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid werden nach den Bestimmungen die-
ses Gesetzes zu Ende geführt, soweit diese erleichterte 
Bedingungen gegenüber der bisher geltenden Rechtsla-
ge enthalten. 

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 7. Oktober 2016
Der Präsident des Landtags

Carius

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes
Vom 7. Oktober 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Gleichstellungsgesetz vom 6. März 2013 
(GVBI. S. 49), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
12. August 2014 (GVBI. S. 472), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort "Laufbahnen" 
ein Komma und das Wort "Wertebenen" eingefügt.

2. § 5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort "Laufbahnen" 
ein Komma und das Wort "Wertebenen" eingefügt.

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

"2. die Gremienbesetzung nach § 13, getrennt nach 
Gremienbezeichnung und nach Geschlecht, 
nach dem Stand vom 30. Juni des jeweiligen 
Jahres,"

c) Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3 ein-
gefügt:

"3. Stellenausschreibungen, Bewerbungen, Ein-
stellungen, gegliedert nach Besoldungs- und 
Entgeltgruppen, Laufbahnen und Wertebenen, 
getrennt nach Geschlecht für den Zeitraum vom 
1. Juli des vorvorvergangenen Jahres bis zum 
30. Juni des Berichtsjahres und"

d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und erhält 
folgende Fassung:

"4. Beförderungen, Höhergruppierungen und Fort-
bildungen, gegliedert nach Voll-, Teil- und Al-
tersteilzeittätigkeit, Beurlaubung, Besoldungs- 
und Entgeltgruppen, Laufbahnen, Wertebenen 
sowie getrennt nach Geschlecht, für den Zeit-
raum vom 1. Juli des vorvorvergangenen Jah-
res bis zum 30. Juni des Berichtsjahres."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 7. Oktober 2016
Der Präsident des Landtags

Carius
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Thüringer Verordnung
zur Aufl ösung der Zweigstelle des Amtsgerichts Mühlhausen in Bad Langensalza

Vom 12. Oktober 2016

Aufgrund des § 9 Abs. 4 des Thüringer Gerichtsstandort-
gesetzes vom 16. August 1993 (GVBl. S. 553), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 
(GVBl. S. 288), verordnet das Ministerium für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz:

§ 1

Die Zweigstelle des Amtsgerichts Mühlhausen in Bad Lan-
gensalza wird aufgelöst.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2016 in Kraft.

Erfurt, den 12. Oktober 2016

Der Minister für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz

Dieter Lauinger 

Erste Verordnung
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Berufsrechts 

der Fachberufe im Gesundheitswesen und nach dem Heilpraktikerrecht
Vom 25. Oktober 2016

Aufgrund des § 27 Abs. 6 des Notfallsanitätergesetzes vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), geändert durch Artikel 30 
des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886), und

des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes vom 30. Januar 1991 (GBl. S. 2) verordnet die 
Landesregierung:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Berufsrechts der Fachberufe im Gesund-
heitswesen und nach dem Heilpraktikerrecht vom 7. De-
zember 2010 (GVBl. 572), geändert durch Artikel 15 der 
Verordnung vom 8. August 2013 (GVBl. S. 208), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

"5. des Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1348),"

 2. § 2 Abs.1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

"5. der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Not-
fallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vom 16. De-
zember 2013 (BGBl. I S. 4280),"

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 
in Kraft.

Erfurt, den 25. Oktober 2016

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, Soziales,
 Gesundheit, Frauen und Familie

Bodo Ramelow Heike Werner
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